
Oberbergischer Kreis   
Der Landrat 
 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E    A U S S C H R E I B U N G 
 
 
über die 
 
  Sanierung von Dachflächen in Edelstahl 
 
 
Ausschreibung: öffentlich nach VOB/C 
 
Auftraggeber:  Oberbergischer Kreis 
   Der Landrat 
   Liegenschaftsamt 
   Moltkestr. 42 
   51643 Gummersbach 
   Tel: 02261/88 2306 
   Fax: 02261/882323 
 
Objekt/Leistung: Berufskolleg Dieringhausen 
   Ernst-Zimmermann-Str. 22 
   51645 Gummersbach  
   - Sanierung von 2 Dachflächen in Edelstahl – 
 
Umfang:  700 m² Dachfläche 
 
Ausführungszeit: KW 30/04 bis KW 36/04 
 
Gebühr:  15,00 € Abholung im Liegenschaftsamt; Zimmer G1/22 mit dem   
                                   Überweisungsbeleg auf Konto 190 413  bei der Sparkasse 
                                   Gummersbach/Bergneustadt BLZ 384 500 00 unter Angabe der   
                                   HhSt 0350 1500.9 

17,50 € bei Versand, Überweisungsbeleg ist per Fax oder Kopie 
einzureichen. 
Kostenerstattung ist ausgeschlossen! 
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Abholung/Anforderung: beim Auftraggeber ab dem 07.06.04, 8:00 Uhr unter  
                                              Beifügung des Überweisungsbeleges. 
 
Angebotsabgabe:  bei der Submissionsstelle des Auftraggebers im Rundbau  
                                              des Kreishauses, Zimmer G2-27, bis zum 23.06.04,     

10:00 Uhr 
     
 
Eröffnung:   23.06.04, 10:00 Uhr bei der Submissionsstelle des  
                                              Auftraggebers im Rundbau des Kreishauses,  

Zimmer G2-27 
    Zugelassen sind Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 
Zuschlagsfrist:  bis 23.07.04  
 
Sicherheit:   5% der Auftragssumme als Vertragserfüllungsbürgschaft,  
    3% Mängelansprüchebürgschaft 
    auf Verlangen 
    - Erklärung nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 sowie Nr. 5 Abs. 

  1 VOB/A 
- Gewerbezentralregistrierauszug 
- Nachweis des Amtsgerichtes über die Eintragung im    
  Handelsregister 
- Bescheinigung der Betriebshaftpflichtversicherung 
- Benennung der Personen die eingesetzt werden sollen. 

 
Tarifeinhaltung:  Nach dem Tariftreuegesetzt NRW hat der Auftragnehmer   
                                              seine Arbeitnehmer mindestens nach dem am  
                                              Leistungsort geltenden Lohn und Gehaltstarif für das  
                                              Baugewerbe zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt  
                                              zu bezahlen sowie die tarifliche Arbeitszeit anzuwenden. 
 
Sonstiges:   Zuständige Stelle zur Überprüfung behaupteter Verstöße  
                                              gegen die Vergabebestimmung ist die Bezirksregierung  
                                              Köln, Kommunalaufsicht 50606 Köln. 
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